
0.6.4   Eing l iederungsvere inbarung Hais terk i rch  

Stand:  Ju l i  2020  -  1 -  

1 Eingliederungsvereinbarung Haisterkirch 

Vereinbarung über die Eingliederung  

der Gemeinde Haisterkirch, Landkreis Ravensburg 

in die Stadt Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg 

 

 

1. Vereinbarung 

2. Zusatzvertrag 
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V e r e i  n b a r u n g  

über die Eingl iederung der Gemeinde Haisterkirch in die Stadt Bad Wald-

see, beide Landkreis Ravensburg  

 

Die Stadt Bad Waldsee, vertreten durch Bürgermeister Forcher, und die 

Gemeinde Haisterkirch, vertreten durch Bürgermeister Fiegel,  schl ießen 

nach Anhörung der in der Gemeinde Haisterkirch wohnenden Bürger am 

20. Januar 1974 sowie gem. der Beschlüsse des Gemeinderats der Ge-

meinde Haisterkirch vom  

20. Mai 1974 und des Gemeinderats der Stadt Bad Waldsee vom 21. Mai 

1974 aufgrund von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 1 der GemO für Bad en-

Württemberg vom 25. Juli 1955 (Ges.Bl.  S. 129) in der Fassung von § 1 

des Gesetzes zur Änderung der GemO und der Landkreisordnung vom 26. 

Jul i 1971 (Ges.Bl.  S.  314) folgende  

 

V e r e i  n b a r u n g :  

 

1.1 Allgemeines 
§ 1  Eingliederung 

Die Gemeinde Haisterkirch wird in die Stadt Bad Waldsee einge-

gliedert.  

 

§ 2  Bezeichnung der eingegliederten Gemeinde 

Die eingegliederte Gemeinde bi ldet einen Stadttei l von Bad Wald-

see mit der Bezeichnung "Bad Waldsee, Stadtteil Haisterkirch".  

 

§ 3  Rechtsnachfolge 

Die Stadt Bad Waldsee tr it t  als Gesamtrechtsnachfolgerin in alle 

Rechte und Pf l ichten der Gemeinde Haisterkirch ein.  

 

§ 4  Rechte und Pflichten der Bürger und der Einwohner 

(1)  Die Bürger der Gemeinde Haisterkirch werden mit der Eingliede-

rung Bürger der Stadt Bad Waldsee. Den Einwohnern, die am Tage 

der Eingl iederung das Bürgerrecht in der Gemeinde Haisterkirch 

noch nicht erworben haben, wird die Dauer des Wohnens in der 

Gemeinde Haisterkirch auf  die Dauer des Wohnens in der  

 Stadt Bad Waldsee angerechnet.  
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(2)  Die Bürger und die Einwohner der Gemeinde Haiste rkirch haben 

nach der Eingliederung die gleichen Rechte und Pf l ichten wie die 

bisherigen Bürger und Einwohner der Stadt Bad Waldsee. § 18 

bleibt unberührt.  

 

1.2 Ortschaftsverfassung und örtliche Verwaltung 
§ 5  Einführung der Ortschaftsverfassung 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, durch rechtze it ige Än-

derung ihrer Hauptsatzung für den Stadttei l Haiste rkirch die Ort-

schaftsverfassung i.S. der §§ 76 a - 76 g der Gemeindeordnung 

einzuführen.  

 

§ 6  Zahl der Ortschaftsräte 

(1)  Der Ortschaftsrat besteht aus 11 Mitgl iedern (Or tschaftsräten) 

einschließlich dem Ortsvorsteher. Bis zur er sten regelmäßigen 

Wahl der Ortschaftsräte sind die bisher igen Gemeinderäte die Ort-

schaftsräte.  

(2)  Der Ortschaftsrat wird wie der bisher ige Gemeinderat unter An-

wendung der unechten Teilortswahl gewählt.  

 

§ 7  (1)  Der Ortschaftsrat hat die ört l iche Verwaltung zu beraten und ist 

zu wicht igen Angelegenheiten, die den Stad ttei l Haisterkirch betref-

fen, zu hören. Ihm steht ein Vorschlagsrecht in al len den Stadtteil 

betreffenden Angelegenheiten zu.  

(2)  Wichtige Angelegenheiten im Sinne des Abs. 1 sind in sbesonde-

re: 

1. das Einr ichten der ört l ichen Verwaltung. § 76 g Gemei ndeord-

nung bleibt unberührt,  

2. das Veranschlagen von Haushaltsmitteln,  

3. der Bau, das Einr ichten, wesent l iches Erweitern und Au fheben 

von öf fentl ichen Einr ichtungen,  

4. der Ausbau und die Unterhaltung der Wasserversorgung und der 

Abwasserbeseit igung,  

5. der Bau und die Unterhaltung von Straßen und Wir tschaftswe-

gen, 

6. das Aufstel len von Bauleitplänen,  

7. der Erlass, das Aufheben oder Ändern von Satzungen und Pol i-
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zeiverordnungen,  

8. das Festsetzen von Abgaben, Tarifen und Bauplatzpre isen.  

(3)  Dem Ortschaftsrat werden folgende Angelegenheiten, die den 

Stadtteil Haisterkirch betreffen , zur Entscheidung übertragen: 

1. Anstellen und Ent lassen der Angestel lten der Verg ütungsgruppe 

von BAT X bis BAT VII im Rahmen des Stel le nplans,  

2. Vol lzug des Haushaltsplanes im Rahmen der dem Stad ttei l 

Haisterkirch zugewiesenen Haushaltsmittel,  insb esondere 

a) Vergaben von Arbeiten und Lieferungen, sofern der Betrag im 

Einzelfall mehr als 2000 DM aber nicht mehr als 50 000 DM 

beträgt,  

b) Bewill igen von überplanmäßigen und außerplanmäß igen Aus-

gaben von mehr als 1000 DM aber nicht mehr als 10 000 DM 

im Einzelfall und im Rahmen der zugewiesenen Verstär-

kungsmittel,  

c) Verkauf und Vermietung von beweglichem Vermögen von mehr 

als 500,-- DM aber nicht mehr als 5000 DM im Einzelfal l,  

d) Verpachten der landwirtschaft l ichen Grundstücke.  

3. Ausgestalten und Benützen von Einr ichtungen:  

a) der Kultur- und Sportpf lege,  

b) der Park- und Grünanlagen,  

c) der Kinderspielplätze und des Kindergartens.  

4. Angelegenheiten der ört l ichen Abtei lung der Freiw. Fe uerwehr 

Bad Waldsee und der ört l ichen Vereine,  

5. Pf lege des Ortsbildes,  

6. Benennen von öf fentl ichen Straßen, Wegen und Plätzen,  

7. Verpachten der Jagd, solange der Jagdbezirk Haisterkirch be-

steht und Verpachten des Fischwassers,  

8. Vatert ierhaltung,  

9. Bewirtschaften der Kiesgruben,  

         10. Instandhalten der Bäche und Wassergräben,  

         11. Zutei len von Bauplätzen nach den Verkaufsbestimmu ngen der 

Stadt bis zum Wert von 15 000 DM im Einze lfal l,  

         12. Bewirtschaften der gemeindeeigenen Waagen und Küh lräume.  

Dies gilt  nicht für vor lage- und genehmigungspf l icht ige Beschlüsse 

und für die in § 39 Abs. 2 und in § 44 Abs. 2 Satz 1 der GemO ge-

nannten Angelegenheiten.  
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§ 8  Örtliche Verwaltung 

(1) Das bisherige Bürgermeisteramt Haisterkirch bi ldet künft ig die 

ört l iche Verwaltung der Ortschaft Haiste rkirch. 

(2)  Die ört l iche Verwaltung ist zugleich eine Geschäftsste l le (Ver-

waltungsstel le der Stadtverwaltung), der die Zustä ndigkeiten über-

tragen werden, die für eine zweckmäßige und bürgernahe Betreu-

ung der Einwohner des Stadttei ls Haiste rkirch notwendig sind.  

Hierzu gehören insbesondere die bisherigen Zuständigkeiten des 

Bürgermeisteramts Haisterkirch auf  den Gebieten des Bau- und 

Meldewesens, der sozialen Angelegenheiten und der Ortsbehörde 

für die Rentenversicherung, des Gewerb erechts, des Schulwesens 

sowie der Förderung des Vereinslebens und der Heimatpf lege, das 

Vorbereiten und Abwickeln von Abstimmungen, Wahlen, Zählungen 

usw.; das Verwalten der Fundsachen sowie das Erteilen von Aus-

künften und die Entgegennahme von Anträgen al ler Art.  

(3)  Das ört l iche Mittei lungsblatt  w ird vor läuf ig beibeha lten. Die öf-

fent l ichen Bekanntmachungen der Stadt Bad Waldsee werden nach-

richt l ich aufgenommen.  

(4)  Die Stadt Bad Waldsee wird beantragen, dass ein weit erer 

Standesamtsbezirk für den Stadttei l Haisterkirch gebi ldet wird. Der 

bisherige Standesbeamte des Standesamts Haisterkirch soll zum 

stel lvertretenden Standesbeamten des neuen Standesamtsbezirks 

der Stadt Bad Waldsee bestel lt  werden.  

(5)  Die ört l iche Verwaltungsstel le der Stadt Bad Waldsee in 

Haisterkirch ist wegen der räumlichen Gegebenheiten und der sach-

lichen Zuständigkeiten zu erhalten und ständig zu besetzen, auch 

wenn die Ortschaftsverfassung wegfallen sol lte, es sei denn, die 

maßgebenden Verhäl tnisse würden sich grundlegend verändern.  

(6)  Änderungen werden nur nach Anhörung des O rtschaftsrates und 

nur dann vorgenommen, wenn sie aus sachl ichen Gründen unum-

gänglich sind.  

  (7)  Das archivwürdige Schrif tgut der Gemeinde Haiste rkirch wird 

zur Erhaltung der Überl ieferung in einer eig enen Abteilung des Ar-

chivs der Stadt Bad Waldsee bei der ört l ichen Verwaltungsstelle 

aufbewahrt.  

 

§ 9  Aufgaben und Rechtsstellung des Ortsvorstehers 

(1)  Für die Aufgaben und die Rechtsstel lung des Ortsvo rstehers im 
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Stadtteil Haisterkirch gilt  § 76 e der Gemeind eordnung. 

(2)  Der Bürgermeister wird den Ortsvorsteher mit seiner Vertretung 

in folgenden Angelegenheiten der Ortsverwa ltung beauftragen:  

a) Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen der dem 

Stadtteil zugewiesenen Haushaltsmittel bis zu 2000 DM im 

Einzelfall,  

b) Bewill igen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aus-

gaben bis zu 1000 DM im Einzelfal l und im Rahmen der zu-

gewiesenen Verstärkungsmittel,  

c) Genehmigung zur Überschreitung und Erweiterung von Auf-

trägen, die auf  Beschlüsse des Ortschaftsrats zurückzuführen 

sind bis zu 1000 DM im Einzelfall  und im Rahmen vorhande-

ner Deckungsmittel,  

d) Verkauf oder Vermietung von beweglichem Vermögen bis zu 

500,-- DM im Einzelfal l,  

e) Verkauf von abgekörten und zur Zucht untaugl ichen Vate rt ie-

ren, 

f ) die Bestel lung von Bürgern zu ehrenamtlicher Täti gkeit  bei 

Gemeinde-, Landes- und Bundeswahlen sowie bei Zählungen 

al ler Art,  

g) Anstellung und Entlassung der Arbeiter , Aushilfskrä f te und 

ständigen Arbeiter für Hand- und Fuhrleistungen. 

(3)  Durch die Hauptsatzung der Stadt Bad Waldsee wird b estimmt 

werden, dass der  Ortsvorsteher, soweit er  nicht Gemeinderat ist,  an 

den Verhandlungen des Gemeinderats mit beratender St imme teil-

nehmen kann.  

 

1.3 Allgemeine Verpflichtungen 
§ 10  Örtliches Brauchtum 

Das ört l iche Brauchtum Haisterkirchs sol l  erhalten bleiben. Das kul-

turel le Eigenleben im Stadttei l soll s ich auch we iterhin f rei und un-

gehindert entfalten können.  

 

§ 11  Kulturelle Einrichtungen und Vereine 

Die Stadt Bad Waldsee wird alle im Stadttei l Haisterkirch vorhande-

nen car itat iven, kulturel len, sport l ichen und son stigen Vereinigun-

gen und Einr ichtungen in derselben Weise fördern und unterstützen 
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wie die entsprechenden Verein igungen im bisher igen Stadtgebiet 

von Bad Waldsee. Die Zuschüsse dürfen jedoch nicht geringer sein 

als dies zurzeit  der Fal l ist .  

 

§ 12  Förderung der Landwirtschaft 

Die Stadt Bad Waldsee wird den berechtigten Belangen der Land-

wirtschaft im Stadtteil Haisterkirch Rechnung tragen. Das laufende 

Flurbereinigungsverfahren wird nach der bi sherigen Handhabung 

abgewickelt .  

 

§ 13  Vergabe von Lieferungen und Arbeiten 

Bei der Vergabe von Lieferungen und Arbeiten werden die im Stad t-

tei l Haisterkirch vorhandenen Gewerbetreibenden den übrigen Ge-

werbetreibenden im bisherigen Gebiet der Stadt Bad Waldsee 

gleichgestel lt .  

 

1.4 Besondere Verpflichtungen 
§ 14  Übernahme und Verwendung des bisherigen Bürgermeisters 

(1)  Dem bisher igen Bürgermeister der Gemeinde Haiste rkirch wird 

bis zum Ablauf seiner Amtszeit  das Amt des Ortsvorstehers im 

Stadtteil Haisterkirch übertragen. Nach Ablauf dieser Amtszeit  kann 

der als Ortsvorsteher verwendete Bürgermeister vom Gemeinderat 

nach Anhörung des Ortschaftsrates für eine weitere Periode zum 

Ortsvorsteher gewählt werden.  

(2)  Für die Rechtsstel lung und Wiederwahl des als Ortsvo rsteher 

verwendeten Bürgermeisters gi lt  § 2 Abs. 2 und 3 des Zweiten Ge-

setzes zur Stärkung der Verwaltungskraft der Gemeinden vom 28. 

Jul i 1970 (Ges.Bl.  S.  419).  

 

§ 15  Übernahme der weiteren Bediensteten 

Die Bediensteten (auch evt l.  Tei lbeschäft igte) der Gemei nde wer-

den mit allen Rechten und Anwartschaften aus ihrem bisher ig en 

Dienstverhältnis in den Dienst der Stadt Bad Waldsee übernommen. 

Sie werden nach Möglichkeit  ihrer Ausbi ldung und ihrer bisherigen 

Tätigkeit  entsprechend eingesetzt.  
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§ 16  Unechte Teilortswahl, Vertretung des Stadtteils Haisterkirch im Gemeinde-

rat der Stadt Bad Waldsee 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee gewährleistet durch entspr echende Aus-

gestaltung ihrer Hauptsatzung im Wege der unechten Tei lortswahl 

nach § 27 Gemeindeordnung eine dem Bevölkerungsantei l ange-

messene Vertretung der eingegliederten Gemeinde im Gemeinderat. 

Nach den gegenwärt igen Einwohnerzahlen entfallen auf  den Stadt-

tei l Haisterkirch 2 Gemeinderatsmandate.  

(2)  Die Betei l igten sind sich darüber einig, dass die Sitzve rteilung 

vor den jeweils fäl l igen al lgemeinen Gemeinderat swahlen überprüf t 

und ggf. den geänderten Verhältnissen angepasst wird.  

(3) Bis zur nächsten regelmäßigen Gemeinderatswahl geh ören dem 

Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee 2 Gemeinder äte der eingeglie-

derten Gemeinde an. Sie werden vor dem Eintr it t  der Rechtswirk-

samkeit dieser Vereinbarung vom Gemeinderat Haisterkirch be-

st immt. 

 

§ 17  Mitgliedschaft in Zweckverbänden und Eintritt in öffentliche-rechtliche Ver-

einbarungen 

Mit dem Inkraf ttreten dieser Vereinbarung tr it t  die Stadt Bad Wald-

see in die Rechte und Pf l ichten der Gemeinde Haist erkirch als Be-

tei l igte in die öffentl ich-recht l iche Vereinbarung über die Einrich-

tung und Unterhaltung der Nachbarschaftsschule Haisterkirch ein.  

 

§ 18  Ortsrecht 

(1)  Das bisherige Ortsrecht der Gemeinde Haisterkirch bleibt au f-

rechterhalten, soweit  es nich t mit Inkraft treten dieser Vereinbarung 

oder später durch neues Ortsrecht e rsetzt wird oder aus anderen 

Gründen außer Kraf t tr it t .  Das Ortsrecht ist innerhalb von 2 Jahren 

nach Inkraf t treten dieser Vereinbarung im gesamten Stadtgebiet zu 

vereinheit l ichen. Der Ortschaftsrat kann beantragen, dass im Stadt-

tei l Haisterkirch schon vorher das Ortsrecht der Stadt Bad Waldsee 

eingeführt wird.  

(2)  In Kraf t bleiben bis längstens 31. Dezember 1976 fo lgende 

Rechtsvorschr if ten der Gemeinde Haisterkirch:  

1. Satzung über  den Anschluss an die öffentl iche Wasserversor-

gung und über die Abgabe von Wasser,  

2. Satzung über die öffentl iche Entwässerung,  



0.6.4   Eing l iederungsvere inbarung Hais terk i rch  

Stand:  Ju l i  2020  -  9 -  

3. Satzung über die öffentl iche Müllabfuhr,  

4. Satzung über die Erhebung einer Feuerwehrabgabe,  

5. Satzung über die Erhebung einer Umlage zur Deckung der Kos-

ten für die Vatert ierhaltung.  

(3)  Folgende Rechtsvorschr if ten der Stadt Bad Waldsee werden an-

stel le des bisher igen Ortsrechts eingeführt: 

a) mit sofort iger Wirkung 

1. Hauptsatzung,  

2. Satzung über die Form der öffentl ichen Bek anntmachungen, 

3. Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren,  

4. Satzung über die Erhebung von Erschl ießungsbeiträgen,  

5. Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schlachtt ier - 

und Fleischbeschau,  

6. Pol izeiverordnung über die Verpf l ichtungen der Straßenanl ieger 

zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege,  

7. Satzung über die Entschädigung ehrenamtl ich tät iger Bürger.  

b) nach Ablauf von 2 Jahren seit  Inkraf t treten der Vereinb arung: 

1. Satzung über die Erhebung einer Abgabe zur Förd erung des 

Fremdenverkehrs,  

2. Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe.  

(4)  1. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Bad Waldsee ge lten im 

Stadtteil Haisterkirch mit W irkung vom 1. Januar 1977.  

2. Die Gewerbemindeststeuer wird ab 1. Januar 1975 nicht mehr 

erhoben.  

3. Im Stadtteil Haisterkirch wird die Hundesteuer bis  

31. Dezember 1976 nach den bisherigen Sätzen erhoben.  

(5)  Die Bebauungspläne der Gemeinde Haisterkirch gelten weiter.  

 

§ 19  Erfüllung örtlicher Aufgaben 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, vom Tage des Inkraf t-

tretens dieser Vereinbarung an alle im Stadttei l Haisterkirch künft ig 

anfallenden gemeindlichen Aufgaben zu erfüllen.  

(2)  Die jeweils im Stadttei l Haisterkirch erforderlichen I nvest it ionen 

werden im Rahmen der gesetzlichen Best i mmungen und nach Maß-

gabe der jeweil igen f inanziellen Möglichkeiten - unter angemesse-

ner Berücksichtigung der Belange der gesamten Stadt - durchge-

führt. 

Dabei wird dem Stadtteil Haisterkirch insbesondere zur F inanzie-
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rung der im Zusatzvertrag aufgeführten Vorhaben jäh r l ich mindes-

tens die Invest it ionssumme zugetei lt ,  die dem Durchschnitt  der 

f reien Mittel der bisher igen Gemeinde Haisterkirch in den Haus-

haltsjahren 1973 und 1974 entspricht. Beim Festsetzen der Investi-

t ionssumme sind die f inanziel len und wirtschaft l ichen Entwicklun-

gen im Bereich der Einnahmen und Ausg aben zu berücksichtigen.  

 

1.5 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
§ 20  Regelung örtlicher Einzelheiten 

(1)  Zur Regelung ört l icher Einzelheiten wird zwischen den betei l ig-

ten Gemeinden ein Zusatzvertrag abgeschlossen, in dem insbeson-

dere Bestimmungen über die künft igen Inve stit ionen getroffen wer-

den. 

(2)  Der Zusatzvertrag ist Bestandtei l dieser Vereinbarung.  

 

§ 21  Abgrenzung der Vertragswirkungen 

Unbeschadet der §§ 3 und 4 erwerben Dr it te aus dieser Ve reinba-

rung kein unmittelbares Recht.  

 

§ 22  Regelung von Streitigkeiten 

(1)  Vorstehende Vereinbarung ist im Geiste der Gleichb erechtigung 

und Vertragstreue getroffen worden. Auftretende Fragen sind in 

diesem Geiste gütl ich zu klären.  

(2)  Bei Streit igkeiten über die Vere inbarung wird die eingegl iederte 

Gemeinde bis zum 30. November 2001 durch eine vom jeweil igen 

Ortschaftsrat zu bestel lende Person vertreten. Besteht kein Ort-

schaftsrat mehr, sind die zuletzt gewählten Ortschaftsräte vertre-

tungsberecht igt,  wobei diese den Vertreter nach außen und dessen 

Vertretungsbefugnis im Einzelfall best immen.  

(3)  Bestehen über Fragen auf dem Gebiet  der Bauleitpl anung Mei-

nungsverschiedenheiten zwischen dem Ortschaft srat und dem Ge-

meinderat oder seinen Ausschüssen, die sich auf  anderem We ge 

nicht beheben lassen, so ist die Angelegenheit vor der Entschei-

dung des zuständigen Organs dem Vermitt lungsausschuss zur er-

neuten Beratung zu überweisen.  

Der Vermitt lungsausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vor-

sitzendem, dem Ortsvorsteher sowie j eweils 3 Mitgliedern des Ge-
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meinderats und des Ortschaftsrates.  

Die Gemeinderäte werden vom Gemeinderat, die Ortschaft sräte 

vom Ortschaftsrat getrennt gewählt.  

 

§ 23  Inkrafttreten 

Diese Vereinbarung tr it t  am 1. Januar 1975 in Kraf t,  sofern nicht 

durch die Obere Rechtsaufsichtsbehörde etwas anderes best immt 

wird.  
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Z u s a t z v e r t r a g  

zur Vereinbarung über die Eingliederung der Gemeinde Haiste rkirch in die 

Stadt Bad Waldsee vom 21. Mai 1974  

 

In § 20 der Eingl iederungsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Waldsee 

und der Gemeinde Haisterkirch ist festgelegt, dass ört l iche Einzelheiten in 

einem Zusatzvertrag geregelt werden. Die Stadt Bad Waldsee, vertreten 

durch Bürgermeister Forcher, und die Gemeinde Haisterkirch,  vertreten 

durch Bürgermeister Fiegel,  schl ießen daher folgenden Zusatzvertrag ab:  

 

§ 1  Erfüllen örtlicher Aufgaben 

(1)  Die Stadt Bad Waldsee ist vom Inkrafttreten dieser Ve reinbarung 

an sofort und auf Dauer verpf l ichtet,  al le in Haisterkirch bestehenden 

und anfal lenden gemeindl ichen Aufgaben zu e rfüllen.  

(2)  Neben der laufenden Unterhaltung ist die Stadt bereit ,  u nter Be-

rücksichtigung einer geordneten Wirtschaftsführung und im Rahmen 

der f inanziellen Möglichkeiten, folgende Aufgaben vorrangig durchzu-

führen: 

1. Fert igstel len der geplanten oder im Bau bef indlichen Le ichenhal le, 

sowie die Beteil igung an der Erneuerung der Friedhofseinfassung,  

2. Anlegen von Kinderspielplätzen auf gemeindeeigenen Grundstü-

cken, 

3. Ausbau der Zufahrtsstraßen zum Kindergarten in Haiste rkirch,  

4. Ausbau des Haisterbachs im Ortsbereich von Haisterkirch,  

5. Ausbau landwirtschaft l icher W irtschaftswege im Rahmen der staat-

l ichen Förderprogramme,  

6. Durchführen der Folgemaßnahmen beim Ausbau der Ort sdurchfahr-

ten im Zuge klassif izierter Straßen,  

7. Erschließen von Baugelände nach genehmigten Bebauungsplänen, 

soweit keine zusätzl ichen abwassertechnischen Voraussetzungen 

zu schaffen sind und eine ausreichende Zahl von Bauwil l igen 

nachgewiesen wird.  

8. Anbr ingen des Außenputzes am Gemeindehaus in Haiste rkirch.  

(3)  Die Reihenfolge für  das Durchführen der einzelnen Aufgaben wird 

nach Anhören des Ortschaftsrats bestimmt.  

(4)  Den Vertragsschl ießenden ist bekannt, dass im Laufe der Jahre 

die Kanal isat ion ausgebaut und eine Kläranlage erstel lt  werden muss.  

(5)  Zur Mitf inanzierung der angeführten Aufgaben sind in den jeweil i-
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gen Haushaltsplänen einzusetzen:  

1. Die Mehrzuweisungen für die f reiwil l ige Eingliederung der Gemein-

de Haisterkirch nach § 34 a FAG,  

2. die jähr l ich für Haisterkirch festzusetzenden Invest it ion sraten im 

städt. Haushalt,  

3. objektbezogene Beihi lfen des Landes und des Bundes,  

4. die sich aus den Vorschr if ten des KAG und der Satzungen erge-

benden Beiträge der Anschlussnehmer,  

5. Nettoer löse aus dem Verkauf von Kies, der Kiesgrube in Hittelk-

ofen und Osterhofen an Drit te,  

6. vorhandene Rücklagen.  

 

§ 2  Wasserversorgung und Entwässerung 

(1)  Die Versorgung mit Wasser und die Entwässerung erfolgt in 

Haisterkirch durch ört l iche Anlagen. Dieser Zustand ist,  sofern wirt-

schaft l ich vertretbar,  auch beim evt l.  Bau einer neuen Wasserversor-

gungsanlage beizubehalten.  

(2)  Die Stadt Bad Waldsee verpf l ichtet s ich, solange recht l ich mög-

lich, von den Einwohnern des Stadtteils Haisterkirch nur die Benut-

zungsgebühren und Beiträge zu erheben, die erfo rderl ich sind, um die 

nach betr iebswirtschaft l ichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten der 

ört l ichen Einrichtungen in Haisterkirch zu decken.  

 

§ 3  Schulwesen 

Das Erhalten einer Grundschule wird seitens der Stadt zug esagt, so-

fern dies die Schülerzahlen rechtfert igen und die Mehrheit  der be-

troffenen Eltern im Stadttei l Haisterkirch es wünscht. Die Stadt Bad 

Waldsee verpf l ichtet  sich, diese Zusage bei der Schulbehörde mit 

Nachdruck zu vertreten.  

 

§ 4  Zuständigkeit staatlicher Behörden 

Soweit Unterschiede bei der Zuständigkeit  staatl icher Behö rden be-

stehen, wird die Stadt beantragen, dass für den Stad ttei l Haisterkirch 

künft ig dieselben Zuständigkeitsregelungen ge lten, wie für das bishe-

rige Stadtgebiet.  

 

§ 5  Nachbarschaftsverhältnis 

Werden Gemeindetei le der f rüheren Gemeinde Haidgau nach Bad 
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Waldsee umgeglieder t,  können sie mit dem Stadttei l und der Ort-

schaft Haisterkirch vereinigt werden.  

 

§ 6  Inkrafttreten 

Dieser Zusatzvertrag tr it t  gleichzeit ig mit der Vereinbarung in Kraf t.  


